
EURA WOHNMOBIL-SCHUTZ  
Ihre Vorteile: 
 Alle Fahrten bis zu 6 Monate mit Ihrem privaten oder 

geschäftlichen Fahrzeug sind versichert!

 Pannen- und Unfallhilfe am Schadenort bis zu EUR 160,-

 Abschleppen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall bis zu EUR 
400,-

 Bergen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall - Unbegrenzte 
Leistung!

 Während der Reparatur:

- Mietwagen bis zu EUR 110,- pro Tag für maximal 4 Tage oder

- Rückfahrt für alle Insassen oder

- Übernachtungen für alle Insassen bis zu EUR 80,- p. P. für max. 4 
Tage

 Rücktransport des Fahrzeugs nach Deutschland, wenn

- Reparatur im Ausland nicht möglich ist

- Insassen mehr als drei Tage fahruntüchtig sind

 Ersatzteilversand ins Ausland

 Mietwagen auch bei Totalschaden

 Kaution und Anwaltskosten nach Unfällen im Ausland

 Ersatz von Zahlungsmitteln.

Assistance-Leistungen: 
 Routenplanung

 Medizinische Reiseinformation

 Dokumentendepot

 Ersatz von Fahrzeugdokumenten

Versicherbare Fahrzeuge:
Folgende Voraussetzungen sollen erfüllt werden:  
 Zulassung als Wohnmobil in Deutschland

 Gesamtgewicht bis höchstens 9,9 t

 Höhe bis 3,65 m

 Länge bis 9,51 m

 Breite bis 2,51 m

 Nicht mehr als neun eingetragene Sitzplätze

 Beim Abschluss des Versicherungsvertrags nicht älter als 15 Jahre 
oder als Oldtimer mit H-Kennzeichen zugelassen

Mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger sind 
mitversichert

PRÄMIE
JAHRESVERTRAG € 89,90 



Was ist versichert? 
1.	EURA Wohnmobil-Schutz leistet nach Panne, Unfall oder Diebstahl Ihres 

Wohnmobils und weiteren unvorher-gesehenen Ereignissen auf einer 
Reise mit Ihrem Wohnmobil.

2.	Ergänzend bietet der EURA Wohnmobil-Schutz weitere Serviceleistun-
gen für Ihre Reise.

Welche Reisen sind versichert? 
1.	Als Reise im Sinne unserer Versicherungsbedingungen gelten grund-

sätzlich alle Reisen bis zu maximal 6 Monaten innerhalb Europas im 
geographischen Sinne, außereuropäischen Staaten am Mittelmeer so-
wie auf den Kanarischen Inseln, den Azoren, Madeira, Malta und Zypern.

2.	Hauptberufliche Außendiensttätigkeiten oder Gänge und Fahrten zwi-
schen Ihrem ständigen Wohnsitz und Ihrer Arbeitsstätte gelten nicht als 
Reise.

Welche Fahrzeuge kann ich im EURA Wohnmobil-Schutz versichern? 
1.	Um den EURA Wohnmobil-Schutz abschließen zu können, muss das 

Wohnmobil an Ihrem Wohn- oder Firmensitz in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassen sein und folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Zulassung als Wohnmobil
- Das Wohnmobil ist bei Abschluss des Versicherungsvertrags maximal 

15 Jahre alt oder ist als Oldtimer mit H-Kennzeichen zugelassen
- Maximal neun eingetragene Sitzplätze
- Maximal 9,9 t zulässiges Gesamtgewicht
- Maximal 3,65 m Höhe
- Maximal 9,51 m Länge
- Maximal 2,51 m Breite

2.	Mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger sind mitversi-
chert.

Welche Ereignisse sind versichert? 
Wir leisten, wenn auf Ihrer Reise mit dem versicherten Wohnmobil eines 
der nachstehenden Ereignisse eintritt.
1. Ihr Wohnmobil ist nach einer Panne oder einem Unfall nicht mehr fahr-

bereit.
- Panne ist ein Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden, der zum Stillstand 

des Wohnmobils führt.
- Unfall ist ein plötzlich, von außen her, mit mechanischer Gewalt auf Ihr 

Wohnmobil einwirkendes Ereignis.
2. Ihr Wohnmobil muss nach einer Panne oder einem Unfall repariert wer-

den oder wurde gestohlen.
3. Ihr Wohnmobil erleidet einen Totalschaden.

- Ein Totalschaden liegt vor, wenn eine Reparatur mit höheren Kosten 
verbunden wäre als der Zeitwert des Wohnmobils.

- Der Zeitwert ist der Betrag, um ein neues Wohnmobil gleicher Art und 
Güte anzuschaffen, abzüglich der Wertminderung durch Alter und Ab-
nutzung.

4. Alle Insassen mit einer Fahrerlaubnis für das Wohnmobil sind mehr als 
drei Tage fahruntüchtig.
- Insassen sind berechtigte Fahrer und im Wohnmobil unentgeltlich 

transportierte Personen, die in einer persönlichen Beziehung zu Ihnen 
oder dem berechtigten Fahrer stehen

- Anhalter, Tramper oder ähnliche Personen, die lediglich zur vorüber-
gehenden Mitreise aufgenommen werden, sind keine Insassen.

5.	Sie haben auf einer Reise Ihre Zahlungsmittel verloren oder diese wur-
den Ihnen gestohlen.

6.	Ihr Wohnmobil wird aufgrund eines Unfalls im Ausland sichergestellt 
oder beschlagnahmt.

Wann leisten wir Hilfe?
a)	Routenplanung
	 Wir erstellen für Ihre Reise vom Startort zum Zielort einen Routenplan 

und übersenden Ihnen diesen per Post oder E-Mail.
b)	Medizinische Reiseinformation
	 Wir erteilen allgemeine Informationen zur Reiseapotheke, Ersatzpräpa-

raten im Ausland, Impfbestimmungen und helfen Ihnen bei der Suche 
nach einem geeignetem Arzt oder Krankenhaus.

c)	Dokumentendepot
	 Sie können uns vor Antritt einer Reise Kopien wichtige Dokumente bis 

maximal 15 DIN A4-Seiten übermitteln, die wir Ihnen bei Verlust oder 
Diebstahl unverzüglich per Telefax, Post oder E-Mail zur Verfügung stel-
len.

d)	Ersatzbeschaffung Fahrzeugdokumente
	 Verlieren Sie auf Ihrer Reise im Ausland für die Weiterfahrt erforderliche 

Fahrzeugdokumente oder werden Ihnen diese gestohlen, unterstützen 
wir Sie bei der Beschaffung von Ersatzdokumenten und erstatten wir 
anfallende amtliche Gebühren.

Geltungsbereich
Europa im geographischen Sinne, außereuropäischen Staaten am Mittel-
meer sowie die Kanarischen Inseln, Azoren, Madeira, Malta und Zypern 
außer Krim, Syrien und Belarus.

Hinweis  
Die aufgeführten Leistungen sind Auszüge aus den aktuellen Versiche-
rungsbedingungen (VB EA WM 2022) der Europ Assistance SA, Niederlas-
sung für Deutschland. 

Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland
Adenauerring 9 81737 München 

Team Vertrag/Vermittlerbetreuung
Tel. +49 (0)89 55987-236 (Fragen zum Vertrag)
Tel. +49 (0)89 55987-603 (Fragen zum Produkt) 
Fax +49 (0)89 55987-177
E-Mail: vertrag@europ-assistance.de
Vertragsänderungen müssen in Textform erfolgen!

Notrufnummer Schadenfall
Tel. +49 (0)89 55987-224


